
 
Kleine Anfrage 
Vanessa Gronemann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Jürgen Frömmrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
und Lara Klaes (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 02.03.2026  
Angriffe auf Pressefreiheit und Medienschaffende in den Jahren 2024 und 2025 in 
Hessen 
und  
Antwort  
Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz 
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich im Einvernehmen mit dem Minister der Justiz und für den 
Rechtsstaat wie folgt: 
 
 
Frage 1 Wie viele Straf- und Gewalttaten gegen Pressevertreterinnen und Pressevertreter sowie Medien-

schaffende wurden nach Kenntnis der Landesregierung vom 1. April 2024 bis zum 30. November 
2025 in Hessen erfasst? Bitte nach Jahr, Art der Tat, Orten und Politisch motivierter Kriminalität 
(PMK) mit Phänomenbereich aufschlüsseln. 

 
Frage 2 Wie viele Ermittlungsverfahren gegen Bekannt beziehungsweise Unbekannt wurden in diesem  

Zusammenhang in Hessen eingeleitet? Bitte nach Jahr, Tatvorwurf, Ort und Aufklärungsquote auf-
schlüsseln. 

 
Frage 3 Wie viele Strafverfahren wurden nach Kenntnis der Landesregierung daraufhin in Hessen ein- 

geleitet? Bitte nach Jahr, Art der Tat und Ort aufschlüsseln. 
 
Frage 4 Wie viele Straf- und Gewalttaten gegen Medienschaffende ereigneten sich vom 1. April 2024 bis 

zum 30. November 2025 auf Kundgebungen beziehungsweise Demonstrationen in Hessen? Bitte 
nach Straftatbestand und Ort auflisten. 

 
Die Fragen 1 bis 4 werden aufgrund des Sachzusammenhanges gemeinsam beantwortet.  
Die Aufschlüsselung der Fälle ist der beigefügten Anlage 1 zu entnehmen. In allen dort aufge-
führten Fällen ist ein Ermittlungs- beziehungsweise Strafverfahren eingeleitet worden.  
 
 
Frage 5 Wie viele Straftaten gegen Medienschaffende wurden in der PMK-Statistik 2024/2025 im  

Phänomenbereich der Politisch motivierten Kriminalität erfasst? Bitte nach Propagandadelikten, 
Körperverletzungen und Internet-Straftaten aufschlüsseln. 

 
Dem HLKA wurden 31 Fälle gemeldet. Die Aufschlüsselung ist der Anlage 2 zu entnehmen. 
 
 
Frage 6 Wie viele Hasspostings oder Internet-PMK gegen Medienschaffende wurden in Hessen 2024/2025 

erfasst?  
 
Dem HLKA wurden 20 Fälle gemeldet (2024: zwölf Fälle, davon zehn Fälle Hasspostings / 
2025: acht Fälle, davon sechs Fälle Hasspostings).  
 
 
Frage 7 Werden neue Projekte beziehungsweise konkrete Maßnahmen zum Schutz bedrohter Medien- 

schaffender durch die Landesregierung geplant? 
 Wenn ja: Welche?  
 
Soweit ein konkreter Sachverhalt vorliegt, wird dieser einzelfallabhängig auf strafrechtliche und 
gefährdungsrelevante Aspekte hin geprüft und bewertet. In Abhängigkeit von diesem Ergebnis 
werden polizeiliche Maßnahmen ergriffen sowie verhaltensorientierte Empfehlungen 
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ausgesprochen. Ein niederschwelliges Angebot auch für Medienschaffende ist die „Anlauf- und 
Beratungsstelle bei Hass und Hetze im Netz“.  
 
 
Frage 8 Gibt es spezifische Fortbildungen zu Pressefreiheit beziehungsweise zum Schutz von Medien- 

schaffenden für die Exekutivorgane (insbesondere für die Polizei)?  
 
Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut und gehört zu den Grundpfeilern der Demokratie. Die freie 
und uneingeschränkte Berichterstattung von Medienschaffenden muss jederzeit – auch unter 
schwierigen Bedingungen – gewährleistet sein. 
 
Die Pressearbeit und der Umgang mit Medienvertretern nehmen deshalb einen wichtigen 
Schwerpunkt in der Aus- und Fortbildung der Polizei ein. Neben Modulen zum Versammlungs- 
und Presserecht gibt es unter anderem Seminare zur Einsatzkommunikation sowie die Wissens-
App „Aha“, die der Polizei Leitfäden und Hinweise zum Umgang mit Medienvertretern zur 
Verfügung stellt. 
 
Auch im Rahmen konkreter Einsatzlagen werden Maßnahmen getroffen, um Medienvertretern 
die ungehinderte Ausübung ihrer journalistischen Tätigkeit zu ermöglichen und sie vor  
Angriffen, Einschüchterungen oder Behinderungen zu schützen. 
 
Kommt es dennoch zu Kritik an einzelnen polizeilichen Maßnahmen gegenüber Medien- 
vertretern, wird diese ernst und zum Anlass für einen Austausch mit den Beteiligten sowie für 
die Prüfung möglicher Verbesserungen genommen. Ziel ist es, bestehende Konzepte, Hand-
lungsleitfäden sowie die Aus- und Fortbildung fortlaufend weiterzuentwickeln. So hat sich auch 
der Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz im Zusammenhang mit der Gießener 
Einsatzlage mit Vertretern des betroffenen Presseverbandes ausgetauscht, um Kritikpunkte zu 
erörtern und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. In der Folge wurden Maßnahmen 
vereinbart, um die Wissens-App „Aha“ um praxisnahe Handlungsempfehlungen,  
Sensibilisierungsmodule und Best-Practice-Beispiele zum Umgang mit Medienvertretern zu  
erweitern sowie die entsprechenden Lehrinhalte in der Aus- und Fortbildung weiter zu vertiefen. 
 
 
Wiesbaden, 15. Juni 2026 

Prof. Dr. Roman Poseck 
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Anlage 2 der Antwort zur Kleinen Anfrage 21/3703 

 

PMK-Straftaten mit dem Angriffsziel 

„Medien“ 

Jahr 2024: 15 Fälle Jahr 2025: 16 Fälle 

PMK -rechts- § 86a StGB: 2 Fälle 

§ 140 StGB: 1 Fall 

§ 86a StGB: 2 Fälle 

§ 130 StGB: 1 Fall 

PMK -links- § 123 StGB: 1 Fall § 185 StGB: 1 Fall 

§ 240 StGB: 1 Fall 

§ 303 StGB: 1 Fall 

PMK -ausländische Ideologie- § 86a StGB: 1 Fall 

§ 130 StGB: 1 Fall 

§ 86a StGB: 1 Fall 

§ 224 StGB: 1 Fall 

§ 240 StGB: 1 Fall 

§ 241 StGB: 1 Fall 

PMK -religiöse Ideologie- § 241 StGB: 1 Fall - 

PMK -sonstige Zuordnung- § 126 StGB: 1 Fall 

§ 140 StGB: 5 Fälle 

§ 239 StGB: 1 Fall 

§ 240 StGB: 1 Fall 

§ 126 StGB: 2 Fälle 

§ 140 StGB: 1 Fall 

§ 185 StGB: 1 Fall 

§ 188 StGB: 1 Fall 

§ 303 StGB: 1 Fall 
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